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Steueränderungen 2009 – Womit müssen Arbeitnehmer rechnen?
Presseinformation

In kaum einem anderen Bereich gibt es jährlich soviel Änderungen wie im Steuerrecht. Was ändert sich im nächsten Jahr und worauf sollten Arbeitnehmer und Rentner achten. Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) gibt nachfolgend dazu eine kurze Zusammenstellung.

Entfernungspauschale

Noch ist keine Entscheidung zur Kürzung der ersten 20 Kilometer für die Fahrten zur Arbeitsstätte getroffen. Das Bundesverfassungsgericht wird noch bis zum Ende des Jahres ein Urteil fällen. Bis dahin können auch noch Freibeträge für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ab dem ersten Kilometer auf der Steuerkarte 2009 eingetragen werden. Sollte das oberste deutsche Gericht zu Ungunsten der Pendler entscheiden, muss jedoch das vorab gezahlte Geld zuzüglich monatlich 0,5 Prozent Zinsen zurückgezahlt werden. Dennoch empfiehlt der Verband, auf diesen Vorteil nicht zu verzichten.

Abgeltungsteuer
Ab 2009 wird auf die meisten Kapitalerträge eine 25 prozentige Abgeltungsteuer zuzüglich 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer fällig. Das betrifft Zinsen, Dividenden und Kursgewinne. Neu ist, dass auch Veräußerungsgewinne mit der neuen Abgeltungsteuer belegt werden. Bisher blieben diese Gewinne bei Einhaltung der einjährigen Frist steuerfrei. Der Neue Verband der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) weist auch darauf hin, dass mit dem neuen Sparerpauschbetrag Werbungskosten bereits abgegolten sind. Ein Abzug von höheren Werbungskosten als 51 Euro ist somit nicht mehr möglich. Da der Abzug direkt an der Quelle, also beim jeweiligen Kreditinstitut erfolgt, entfällt die Verpflichtung zur Angabe der Kapitalerträge mit der jährlichen Steuererklärung. Steuerpflichtige mit einem hohen persönlichen Steuersatz werden davon profitieren. Wer einen geringen Steuersatz hat, sollte unbedingt auch 2009 eine Steuererklärung abgeben und somit zuviel gezahlte Abgeltungsteuer zurück holen, empfiehlt der Verband. Vor allem Studenten, Rentner und Arbeitslose sollten das beachten. Man muss dazu von der Bank eine Jahressteuerbescheinigung anfordern, da diese nicht mehr automatisch ausgestellt werden wird. Wer einen Spendenabzug beantragt, könnte auch von der Einbeziehung von Kapitalerträgen profitieren. Werden außergewöhnliche Belastungen, wie Krankheitskosten, Brille, Zahnersatz oder Pflegeheimkosten geltend gemacht, schreibt der Gesetzgeber sogar die Angabe der Kapitalerträge vor. Von Vereinfachung bleibt letztendlich nicht mehr viel.

Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerrechnungen

Der Gesetzgeber plant, die Abzugsfähigkeit von Handwerkerrechnungen und Dienstleistungen zu fördern. So soll der Abzug von Lohnkosten für den Handwerker auf 1.200 Euro verdoppelt und der Abzug für Dienstleistungskosten im Haushalt sogar auf 4.000 Euro erhöht werden. Damit wären Aufwendungen für die Haushaltshilfe, den Fensterputzer oder Gärtner wesentlich besser als bisher absetzbar. Davon profitieren auch Pflegebedürftige. 

Kindergeld und Zuschuss für Schulbedarf

Das Kindergeld soll angehoben und für Bedürftige ein jährliches Schulgeld von 100 Euro gezahlt werden. Der Entwurf des Familienleistungsgesetzes sieht eine Erhöhung für das erste und zweite Kind um 10 Euro auf 164 Euro vor, für das dritte Kind soll es zukünftig 170 Euro und für jedes weitere 195 Euro geben. Im gleichen Zug erhöht sich der Freibetrag pro Kind auf insgesamt 6.024 Euro. 


Schulgeld

Der Gesetzgeber plante eine stufenweise Abschaffung der Abzugsfähigkeit von Schulgeldzahlungen. Dies ist nach neuem Entwurf vom Tisch. Bis zu einem Höchstbetrag von 5.000 Euro soll nunmehr Schulgeld ab dem nächsten Jahr absetzbar sein. Auch die Kosten für Berufsschulen sollen nach dem Gesetzentwurf begünstigt bleiben.

Arbeitslosen – und Krankenversicherung 

Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung soll von derzeit 3,3 auf 2,8 Prozent gesenkt werden. Vorgesehen ist dies jedoch nur für zwei Jahre. Im Gegenzug erfolgt eine Anhebung des Krankenversicherungsbeitrages auf einheitlich 15,5 Prozent. Eine wirkliche Entlastung der Arbeitnehmer und Arbeitgeber dürfte damit nicht erreicht werden, zumal die Krankenkassen noch Zusatzzahlungen fordern können.
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